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1. Vorbemerkungen 

1 Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die Erteilung eines Vermerks durch einen Abschlussprüfer 

zu dem nach § 101 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) aufzustellenden Jahresbericht eines 

Sondervermögens.  

2 Gemäß § 102 KAGB ist der Jahresbericht des Sondervermögens durch einen Abschlussprüfer 

zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung hat der Abschlussprüfer gemäß § 102 Satz 4 Halbsatz 1 

KAGB in einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist gemäß § 102 

Satz 4 Halbsatz 2 KAGB in vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben.  

3 Hinsichtlich der Berichterstattung ist gemäß § 1 KAPrüfbV die Kapitalanlage-Prüfungsbe-

richte-Verordnung zu beachten.  

4 Bei der Prüfung hat der Prüfer nach § 102 Satz 5 KAGB insb. festzustellen, ob bei der Verwal-

tung des Sondervermögens die Vorschriften des KAGB, die Bestimmungen der Anlagebedin-

gungen sowie die benannten Anforderungen aus europäischen Verordnungen beachtet wor-

den sind.  

5 Nach § 96 Abs. 2 und 3 KAGB können Teilsondervermögen zu einer Umbrella-Konstruktion 

zusammengefasst werden, wobei die jeweiligen Teilsondervermögen vermögensrechtlich und 

haftungsrechtlich voneinander getrennt sind. In diesem Fall lässt sich aus § 96 Abs. 2 i.V.m. 

§ 102 KAGB ableiten, dass die einzelnen Teilsondervermögen – unter Berücksichtigung einer 

 
1 Verabschiedet vom Bankenfachausschuss (BFA) am 14.12.1999. Änderung durch den BFA am 05.10.2004. 

Redaktionelle Anpassungen am 01.03. und 28.06.2006. Redaktionelle Anpassungen aufgrund des Investmen-
tänderungsgesetzes (InvÄndG) durch den BFA am 26.08.2010 im Titel, in Tz. 1 und 2. Billigende Kenntnis-
nahme durch den Hauptfachausschuss (HFA) am 09.09.2010. Redaktionelle Änderungen durch den HFA am 
11.03.2011. Überarbeitete Fassung infolge der Ersetzung des Investmentgesetzes (InvG) durch das Kapitalan-
lagegesetzbuch (KAGB), vorbereitet vom Arbeitskreis „Offene Investmentvermögen“, verabschiedet vom HFA 
am 03.09.2014. Überarbeitung insb. aufgrund der geänderten Anforderungen an den Bestätigungsvermerk 
nach IDW PS 400 n.F. Verabschiedet vom Investmentfachausschuss (IVFA) am 13.09.2018. Billigende Kennt-
nisnahme durch den HFA am 10.10.2018. Überarbeitung insb. aufgrund geänderter Anforderungen an den Be-
stätigungsvermerk nach IDW PS 400 n.F. (10.2021) und aufgrund der Berichterstattung zu ESG-Angaben. Vor-
bereitet durch die Arbeitsgruppe „Rechnungslegung und Prüfung nach KAGB“, verabschiedet vom Fachaus-
schuss Investment (FAIN) am 09.09.2024. Billigende Kenntnisnahme durch den HFA am 18.09.2024.  


